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Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: BgA/221/2026
Referat: Bürgermeisteramt Datum: 30.04.2026
Ansprechpartner: Norbert Wieser AZ:

Weitere Beteiligte: Geschäftsleitung

Beratungsfolge Termin

Marktgemeinderat Wendelstein 07.05.2026 öffentlich

Entsendung in Gremien

Sachverhalt:

a) Nach der Gesellschaftssatzung der Markt Wendelstein Immobilien, Bau und Service
GmbH werden in den Wirtschaftsrat acht Personen entsandt, die gleichzeitig ehrenamtliche
Mitglieder des Marktgemeinderats sind. Der erste Bürgermeister des Markt Wendelstein ist
geborenes Mitglied und Vorsitzender der Wirtschaftsrats. Es ist festgelegt, dass
Personenidentität mit dem Haupt- und Finanzauschuss des Marktgemeinderates besteht. Für
die Mitglieder werden für den Fall ihrer Verhinderung je Fraktion Stellvertreter in einer
bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt. Bei Anwendung des Berechnungsverfahrens
nach Sainte-Laguё/Schepers würde für die Entsendung den Parteien und Wählergruppen ein
Vorschlagsrecht wie folgt zustehen:

CSU-Fraktion 3 Personen
SPD-Fraktion 2 Person
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion 1 Person
Freie Wähler/FDP-Fraktion 1 Person
AfD-Fraktion 1 Person

b) Nach der Unternehmenssatzung des Gemeindewerke Wendelstein
Kommunalunternehmens werden in den Verwaltungsrat neun Mitglieder des
Marktgemeinderats als Verwaltungsräte berufen. Der erste Bürgermeister des Markt
Wendelstein ist geborenes Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats. Für die
Mitglieder werden für den Fall ihrer Verhinderung je Fraktion Stellvertreter in einer
bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt. Bei Anwendung des Berechnungsverfahrens
nach Sainte-Laguё/Schepers würde für die Entsendung den Parteien und Wählergruppen
ein Vorschlagsrecht wie folgt zustehen:

CSU-Fraktion 4 Personen
SPD-Fraktion 2 Personen
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion 1 Person
Freie Wähler/FDP-Fraktion 1 Person
AfD-Fraktion 1 Person

c) In der Satzung der Gemeindewerke Wendelstein Breitband GmbH ist festgelegt, dass
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die Mitglieder des Verwaltungsrates des Gemeindewerke Wendelstein
Kommunalunternehmens (siehe unter b) auch die Mitglieder des Wirtschaftsrates der
Breitband GmbH sind. Kraft dieser Satzungsregelung erfolgt die Besetzung deshalb so,
wie unter Buchstabe b) beschrieben (Personenindentität). Für die Mitglieder werden
für den Fall ihrer Verhinderung je Fraktion Stellvertreter in einer bestimmten Reihenfolge
namentlich bestellt.

d) Nach dem Gesellschaftsvertrag der Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung
GmbH werden in den Aufsichtsrat vier Mitglieder des Marktgemeinderats als
Aufsichtsräte entsandt. Der erste Bürgermeister des Markt Wendelstein ist geborenes
Mitglied und Vorsitzender der Aufsichtsrats. Im Aufsichtsrat gibt es keine Vertretung. Bei
Verhinderung ist jedoch eine Stimmrechtsübertragung auf ein anderes
Aufsichtsratsmitglied möglich. Bei Anwendung des Berechnungsverfahrens nach Sainte-
Laguё/Schepers würde für die Entsendung den Parteien und Wählergruppen ein
Vorschlagsrecht wie folgt zustehen:

CSU-Fraktion 2 Personen
SPD-Fraktion 1 Person
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion 1 Person

e) In die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Nürnberg-Feucht-
Wendelstein entsendet der Markt Wendelstein den ersten Bürgermeister (geborenes
Mitglied, Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG) und drei weitere vom Marktgemeinderat
bestellte Vertreter. Der erste Bürgermeister wird in der Verbandsversammlung von
seinem/n gewählten Stellvertreter/n vertreten, mit dessen/deren Zustimmung kann der
Marktgemeinderat auch andere Vertreter entsenden. Für die drei weiteren Vertreter
müssen jeweils erste und zweite persönliche Stellvertreter namentlich bestellt werden.
Bei Anwendung des Berechnungsverfahrens nach Sainte-Laguё/Schepers würde für die
Entsendung den Parteien und Wählergruppen ein Vorschlagsrecht wie folgt zustehen:

CSU-Faktion 2 Personen
SPD-Fraktion 1 Person

f) In die Verbandsversammlung beim Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im
unteren Schwarzachtal entsendet der Markt Wendelstein den ersten Bürgermeister
(geborenes Mitglied, Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG) und zehn weitere vom
Marktgemeinderat bestellte Vertreter. Der erste Bürgermeister wird in der
Verbandsversammlung von seinem/n gewählten Stellvertreter/n vertreten, mit
dessen/deren Zustimmung kann der Marktgemeinderat auch andere Vertreter entsenden.
Für die zehn weiteren Vertreter muss jeweils ein persönlicher Stellvertreter namentlich
bestellt werden. Bei Anwendung des Berechnungsverfahrens nach Sainte-
Laguё/Schepers würde für die Entsendung den Parteien und Wählergruppen ein
Vorschlagsrecht wie folgt zustehen:

CSU-Fraktion 5 Personen
SPD-Fraktion 2 Personen
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion 1 Person
Freie Wähler/FDP-Fraktion 1 Person
AfD-Fraktion 1 Person
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g) In die Verbandsversammlung beim Zweckverband zur Wasserversorgung der
Schwarzachgruppe entsendet der Markt Wendelstein den ersten Bürgermeister
(geborenes Mitglied, Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG) und drei weitere vom
Marktgemeinderat bestellte Vertreter. Der erste Bürgermeister wird in der
Verbandsversammlung von seinem/n gewählten Stellvertreter/n vertreten, mit
dessen/deren Zustimmung kann der Marktgemeinderat auch andere Vertreter entsenden.
Für die drei weiteren Vertreter muss jeweils ein persönlicher Stellvertreter namentlich
bestellt werden. Bei Anwendung des Berechnungsverfahrens nach Sainte-
Laguё/Schepers würde für die Entsendung den Parteien und Wählergruppen ein
Vorschlagsrecht wie folgt zustehen:

CSU-Fraktion 2 Personen
SPD-Fraktion 1 Person

h) In den Diakonieausschuss des Diakonievereins der Evang.-Luth. Kirchengemeinden
Wendelstein, Kornburg, Röthenbach/ St. Wolfgang e.V. Wendelstein e. V. entsendet die
Marktgemeinde Wendelstein drei Mitglieder des Marktgemeinderates.

i) Der Stiftungsrat der Bürgerstiftung Markt Wendelstein kann mit bis zu sieben
stimmberechtigten Personen besetzt werden. Ständige Mitglieder des Stiftungsrates sind
der erste Bürgermeister des Marktes Wendelstein (stimmberechtigt) sowie ein Vertreter der
Sparkasse Mittelfranken-Süd (kein Stimmrecht). Der Marktgemeinderat kann daher bis zu
sechs weitere stimmberechtigte Personen für den Stiftungsrat benennen. Deren
Amtszeit ist an die Wahlperiode des Marktgemeinderates gebunden.

j) In den Arbeitskreis Feuerwehrbedarfsplan entsendet jede Fraktion des
Marktgemeinderates ein Mitglied sowie namentlich einen persönlichen Stellvertreter.

Beschlussvorschlag:
Der Marktgemeinderat stimmt der Benennung von Vertretern in den/die

a) Wirtschaftsrat der Markt Wendelstein Immobilien, Bau und Service GmbH
b) Verwaltungsrat der Gemeindewerke Wendelstein Kommunalunternehmen
c) Wirtschaftsrat der Gemeindewerke Wendelstein Breitband GmbH
d) Aufsichtsrat der Gemeindewerke Wendelstein Gasnetz GmbH
e) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Nürnberg-Feucht-

Wendelstein
f) Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im Unteren

Schwarzachtal
g) Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der

Schwarzachgruppe
h) Diakonieausschuss des Diakonieverein Wendelstein e. V.
i) Stiftungsrat der Bürgerstiftung Markt Wendelstein
j) Arbeitskreis Feuerwehrbedarfsplan Markt Wendelstein

zu.
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Werner Langhans
Erster Bürgermeister


